
 

G E B Ü H R E N O R D N U N G 

für die Jugendmusikschule Külsheim 

 
 
 

(gültig ab 01.09.2004) 
 
 
Die Schülergebühren an der Jugendmusikschule der Stadt Külsheim 
für eine Wochenstunde (= 45 Min.) im Halbjahr betragen lt. 
Gemeinderatsbeschluss vom 16. Februar 2004 
 
 
1. Einzelunterricht  (1 Schüler in der Stunde)   390,-- € je Schüler 
 
2. Einzelunterricht  (2 Schüler in der Stunde)   198,-- € je Schüler 
 
3. Blockflötenanfänger im ersten Halbjahr        143,-- € je Schüler 
 
4. Ermäßigung für das Zweitinstrument und alle weiteren 
   Instrumente um die Hälfte der Gebühr für dieses Instrument 
 
5. Musikalische Früherziehung (60 Min.)           83,-- € je Schüler 
 
6. Kinderchor (60 Min.)                           33,-- € je Schüler 
 

7. Bläserklassen oder Gruppenunterricht 
   (mind.7 Teilnehmer)                           100,-- € je Schüler 
 
 
Geschwisterermäßigungen 
 

Die Geschwisterermäßigung wird gewährt für das in der Jugend-
musikschule 
 

als 2. angemeldetes Kind um 1/4 der vollen Gebühr 
 
als 3. angemeldetes Kind um 1/2 der vollen Gebühr 
 
ab dem 4. angemeldeten Kind die volle Gebühr und zwar aus-
gehend von der Gebühr, die für das 2. oder weitere Kind an-
zusetzen wäre. 

 
 
Die Teilnahme für Orchester und Blechbläserensembles ist 
gebührenfrei wenn der/die Schüler/in im gleichen Halbjahr 
Einzelunterricht erhält. 
 
 
Ermäßigung aus sozialen Gründen können beim Gemeinderat unter 
Vorlage der Verdienstbescheinigung der Eltern und sonstiger 
Unterlagen schriftlich bei der Hauptverwaltung des Bürger-
meisteramtes beantragt werden. 
Genehmigungen hierzu werden nur in Einzelfällen bei musikalisch 
besonders begabten Schülern erteilt. 

 


